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STATUTEN des Frauenslimmrechtsverein Zürich

§ 1. Der Frauenstimmrechtsverein Zurich vertritt die Grundsätze der

schweizerischen Demokratie, der Gleichberechtigung und der persönlichen Frei-

heit aller Staatsbürger.

Er erstrebt die Verleihung des vollen Stimmrechts, sowie des aktiven und

passiven Wahlrechtes an die Frauen in der Eidgenossenschaft, im Kanton

Zürich und in den zürcherischen Gemeinden.

Er setzt sich ein für die unbeschränkte Zusammenarbeit von Mann und

Frau auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens.

Er bemüht sich um die Hebung der rechtlichen, sozialen und Wirtschaft-

liehen Stellung der Frau.

§ 2. Der Verein sucht seinen Zweck zu erreichen:

a) durch Kontaktnahme mit Behörden, wirtschaftlichen und politischen Or-

ganisationen,

b) durch Durchführung von Propagandaaktionen im Rahmen politischer Ab-

Stimmungen,

c) durch Vorträge und Besprechungen über politische, soziale und Wirtschaft-

liehe Fragen,

d) durch Aufklärung, staatsbürgerliche und rechtliche Schulung der Frauen.

§ 3. Der Verein ist in konfessioneller und parteipolitischer Hinsicht

unabhängig.

§ 4. Als Mitglieder können aufgenommen werden volljährige Frauen

und Männer, die sich im Besitze der bürgerlichen Ehren und Rechte befinden.

Die Aufnahme geschieht durch Beschluss des Vorstandes auf Grund einer

schriftlichen Anmeldung.
Durch Beschluss der Generalversammlung können Mitglieder und Freun-

de, welche sich durch Förderung unserer Bestrebungen besondere Verdienste

erworben haben, zu Ehrenmitgliedern ernannt werden-

Die Mitgliedschaft kann aus wichtigen Gründen durch Beschluss der

Generalversammlung entzogen werden.

Der freiwillige Rücktritt ist bis spätestens zum 30. November des laufen-

den Jahres schriftlich gegenüber der Präsidentin zu erklären, ansonst für den

Mitgliederbeitrag des nächstfolgenden Jahres gehaftet wird.

3



§ 5. Die Mitglieder verpflichten sich zur Bezahlung des jährlichen Mit-
gliederbeitrages von Fr. 10.— pro Person. Bei Ehegatten und andern in Haus-
gemeinschaft lebenden Personen reduziert sich der Mitgliederbeitrag auf
Fr. 6.— pro Person.

Die Nichtbezahlung des Mitgliederbeitrages während zweier aufeinander-
folgender Jahre zieht das Erlöschen der Mitgliedschaft nach sich.

Die Haftung der Mitglieder beschränkt sich auf die Zahlung der Beiträge.
Neben den Mitgliederbeiträgen werden die Mittel des Vereins durch

Schenkungen, Vermächtnisse, Kollekten etc. aufgebracht.

§ 6. Die Organe des Vereins sind:
a) die Generalversammlung
b) die Mitgliederversammlung
c) der Vorstand
d) die Rechnungsrevisoren.

§ 7. Die ordentliche Generalversammlung wird einberufen durch Be-
schluss des Vorstandes. Sie hat alljährlich bis spätestens im Monat Mai
stattzufinden. Die Kompetenzen der Generalversammlung sind:

a) Wahl der Präsidentin
b) Wahl des Vorstandes
c) Wahl der Rechnungsrevisoren
d) Abnahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung
e) Abänderung der Statuten
f) Ernennung von Ehrenmitgliedern
g) Ausschluss von Mitgliedern aus wichtigen Gründen
h) Beschlussfassung über die Zugehörigkeit zu kantonalen und eidgenös-

sischen Dachorganisationen
i) Beschlussfassung über ausserordentliche Aktionen
k) Abänderung des Publikationsorganes
1) Auflösung des Vereins und Beschlussfassung über die Verwendung

des Vereinsvermögens.

§ 8. Die ausserordentliche Generalversammlung wird einberufen durch
Beschluss des Vorstandes.

Der Vorstand .ist verpflichtet, eine a. o. Generalversammlung einzuberufen
auf schriftliches Begehren von mindestens 30 Mitgliedern.

In die Kompetenz der a. o. Generalversammlung fallen Beschlüsse im
Sinne von § 7 e-1.

§ 9. Anträge zuhanden der ordentlichen oder der ausserordentlichen
Generalversammlung sind 14 Tage vorher bei der Präsidentin schriftlich ein-
zureichen.

§ 10. Die Mitgliederversammlung wird einberufen durch Beschluss des
Vorstandes, in der Regel einmal pro Monat.
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Sie dient dem Vereinszweck im Sinne von § 2, lit. c und d und ist
in diesem Rahmen beschlussfähig.

Sie besitzt das Antragsrecht an den Vorstand für alle Geschäfte, die in
den Bereich von § 2, lit. a und b fallen.

§ 11. Der Vorstand besteht aus 7 bis 13 von der Generalversammlung
auf eine Amtsdauer von 2 Jahren bestellten Mitgliedern.

Ein Vorstandsmitglied darf nicht mehr zur Wahl vorgeschlagen werden,
wenn es während einer Amtsdauer von 2 Jahren mehr als 8 mal unentschuldigt
den Vorstandssitzungen ferngeblieben ist.

Der Vorstand wird präsidiert durch die von der Generalversammlung
zu wählende Vorsitzende.

Die Verteilung der Aemter im Rahmen des Vorstandes geschieht durch
Beschluss des Vorstandes.

§ 12. Der Vorstand ist zuständig Zur Beschlussfassung über die Auf-
nähme neuer Mitglieder, sowie sämtlicher Angelegenheiten, welche nicht aus-
drücklich der Mitgliederversammlung oder der Generalversammlung vorbe-
halten sind.

Der Vorstand wird einberufen durch die Präsidentin, in der Regel einmal

pro Monat.

Er ist beschlussfähig, wenn das absolute Mehr seiner Mitglieder an-
wesend ist.

§ 13. Der Vorstand vertritt den Verein nach aussen.

Der Verein wird rechtsverbindlich verpflichtet durch die Kollektivunter-
schrift der Präsidentin und eines weitern Vorstandsmitgliedes.

§ 14. Durch Beschluss des Vorstandes oder der Generalversammlung
können zur Bearbeitung bestimmter Aufgaben besondere Kommissionen gebil-
det werden. Sie sind beschlussfähig im Rahmen der ihnen übertragenen Kom-
petenzen. Sie schulden dem sie bestellenden Organ Bericht und Rechenschaft.

§ 15. In der Generalversammlung sowie in allen Versammlungen des

Vorstandes, der Mitglieder und der Kommissionen entscheidet das einfache
Mehr der stimmenden Mitglieder.

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Präsidentin.

Beschlüsse über eine Abänderung der Statuten, der Auflösung des Vereins
und die Verwendung des Vereinsvermögens bedürfen der Zustimmung von
Zweidritteln der anwesenden Mitglieder.

§ 16. Die Rechnungsrevisoren haben alljährlich die Kassenführung zu
prüfen und der Generalversammlung über den Befund Bericht zu erstatten.
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§ 17. Die Publikationsorgane des Vereins sind

a) die Zeitschrift „Die Staatsbürgerin"
b) Zirkulare.

Der Abonnementspreis für „Die Staatsbürgerin" ist im Mitgliederbeitrag
inbegriffen. An Ehegatten und andere in Hausgemeinschaft lebende Personen
wird nur 1 Exemplar der „Staatsbürgerin" zugestellt.

Der Abonnementspreis für Nichtmitglieder wird durch Beschluss des
Vorstandes bestimmt.

§ 18. Die Redaktion der „Staatsbürgerin" ist verpflichtet, die zur Pub-
likation übergebenen Beschlüsse des Vorstandes, der Mitgliederversammlung,
der Generalversammlung oder der Kommissionen im Sinne von § 15 in un-
veränderter Form abzudrucken.

Die Abänderung privater zum Abdruck übergebener Beiträge muss im
Einverständnis mit dem Einsender erfolgen. Kommt eine Einigung zwischen
der Redaktion und dem Einsender nicht zustande, entscheidet über den Wort-
laut der Publikation die Redaktionskommission.

Die Redaktion hat die Weisungen der Redaktionskommission über die
äussere und textliche Gestaltung der „Staatsbürgerin" zu beachten.

§ 19. Die in § 18 getroffene Regelung gilt analog für jene Sektionen
des Schweizerischen Frauenstimmrechtsverbandes, welche die „Staatsbürgerin"
als obligatorisches Vereinsorgan für die Dauer von mindestens einem Jahr
übernehmen.

Die finanzielle Beteiligung solcher Sektionen an den Kosten der Heraus-
gäbe wird durch Beschluss des Vorstandes bestimmt.

§ 20. Mitglieder im Alter von 20—30 Jahren sind berechtigt, sich zu
einer Jugendgruppe zusammenzuschliessen.

Die Jugendgruppe kann die Mitgliederbeiträge ihrer Mitglieder für ihre
eigenen Zwecke beanspruchen.

Der Genehmigung des Vorstandes bedürfen:
a) die Statuten der Jugendgruppe,
b) die Veranstaltungen, mit welchen sich die Jugendgruppe an die

Oeffentlichkeit wendet.

Im übrigen verwaltet die Jugendgruppe ihre Angelegenheiten selbständig.
Die Präsidentin der Jugendgruppe hat im Vorstand Sitz und Stimme.

Die Präsidentin: .ErzÄ« GreK^etoezer

Die Vicepräsidentin: Ger/r«z3 Z/ezMaelwz«««
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